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Suggestion for amendment of Article 13 :

By Mr Joschka Fischer

Status : - Member

Artikel 13:          Koordinierung der Wirtschaftspolitik

(1) Die MitgliedstaatenUnion koordinierent ihredieWirtschaftspolitik in der

UnionMitgliedstaaten, insbesondere durch die Festlegung der Grundzüge der Wirtschaftspolitik.

(2) Die Mitgliedstaaten richten ihre Wirtschaftspolitik unter Berücksichtigung des gemein-

samen Interesses so aus, dass sie zur Verwirklichung der Ziele der Union beiträgt.

(3) Spezielle Regelungen gelten für die Mitgliedstaaten, die den Euro eingeführt haben.

Explanation (if any) :

Neue Formulierung Absatz 1 entspricht dem Acquis.


